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steuer den vollen Satz der Staatssteuer überschrei-
ten (KommAbgG 5 55). Die gleiche Vorschrift
gilt auch für Elsaß-Lothringen (Gem O##75 Ziff. 4).
Allgemein als genehmigungsbedürftig werden,
abgesehen von dem Erlaß der statutarischen Vor-
schriften, die Gemarkungsänderungen, die Ver-
äußerung von Liegenschaften und die Anlehens-
aufnahmen bezeichnet, ferner die wichtigeren
Maßnahmen in der Verwaltung der Gemgorste,
wenn die Gem nicht in größerem Umfang unter

staatliche Beförsterung gestellt sind. Auch die Er-
nennung gewisser Gem Beamten unterlicgt der
staatlichen Gutheißung, ebenso allgemein mit Aus-
nahme Badens die Berufung zum GemVorsteher-
amt. Am weitesten geht das Genehmigungsrecht
der Aufsichtsbehörden in Elsaß-Lothringen, wo
vor der Einführung der neuen GemO von 1895

die Genehmigung geradezu die Regel bildete, und
wo der GemVorsteher noch heute von der Regie-
rung ernannt wird, in den Gem über 25 000 E.
allerdings auf Grund eines Vorschlages des Gem-
Rates (GemO 1##8 10, 11).

Im übrigen hat die Ausfsichtstätigkeit des
Staates, worauf sie von den bayrischen, den ihr
nachgebildeten badischen und nunmehr auch von
den württembergischen Gesetzesbestimmungen aus-
drücklich beschränkt wird, sich jedenfalls darauf
zu erstrecken, daß die Gem ihre Befugnisse nicht
überschreiten, daß sie ihre gesetzlichen Verpflich-
tungen erfüllen, und daß sie die Vorschriften über
die Geschäftsführung beobachten (bayr. Gem-O
rechtsrh. a 157, pfälz. a 89; bad. GemO # 181,
StO &amp; 157; württ. GemOa 186). Auf dem glei-
chen Standpunkte steht der Sache nach die Gesetz-
gebung in Sachsen (StO 8 134, LGO896) und
in Hessen (StO a 117 ff, LGO a 92 ff). Nach
preußischem Rechte kann der Gem Vorsteher oder
der GemVorstand zur Beanstandung eines Be-
schlusses des Gem Vorstandes oder der Gem Ver-
tretung zwar nur dann angehalten werden, wenn

der Beschluß die Befugnisse des betreffenden Or-
gans überschreitet oder gegen eine Gesetzesvor-
schrift verstößt (ZustG#§ 15 u. 29, StOHess.Nass.
#88), in der Praxis aber wird gestützt auf die
Bestimmungen des 139 rev. StOv. 17. 3. 31,
 114 Rhein. GemO v. 23. 7. 45 sowie in analoger

Anwendung des &amp; 117a KrOund des &amp; 115 ProvrO
für die Aussichtsbehörde das Recht in Anspruch
genommen, dafür zu sorgen, daß die Geschäfts-
führung der Gem Behörden fortwährend in ge-
ordnetem Gang bleibt, ohne daß es jedoch der Auf-
sichtsbehörde gestattet wäre, in eine weitere ma-
terielle Prüfung der einzelnen, dem freien Er-
messen der Gem überlassenen VerwHandlungen
einzutreten. Nach der Hannov. StO (7 119) ist
die Aufsicht darauf zu richten, daß das Gem Ver-
mögen erhalten, bei Anordnung und Umlegung
von Abgaben angemessene Grundsätze befolgt, und
begründete Beschwerden über die Gem Verwaltung
beseitigt werden. Eine mit der preußischen Praxis
übereinstimmende Vorschrift gilt für Elsaß-Loth-
ringen (GemO # 72).

Die von der Staatsbehörde zur Durchführung
ihrer Aufsicht im einzelnen anzuwendenden Maß-
regeln sind: Beanstandung und Aufhebung der
gesetzwidrigen Verwhandlungen, disziplinäres
Einschreiten gegen die einzelnen GemOrgane
(vgl. die Art. über Gem Organisation), endlich, wo
s sich um die Erfüllung der den Gem obliegenden.

gesetzlichen Pflichten handelt, die Zwangsetatisie-
rung und der Ersatzvollzug [# Gemeinde-
haushalt] (Preußen: Zuste 55P 19, 35; bayr.
Gemy rechtsrh. a 157, pfälz. a 89; Sächs. St-O
z 134, LGO l 9P96; Württ. GemO a 188; Bad.
GemO #D181, StO8157; Hessen: StOa85, LGO
à 73; Elsaß-Lothringen: GemO §## 72, 73). Zur
Unterstützung der Aufsichtsbehörden ist in den ver-
schiedenen Gesetzen einem jeden Beteiligten, der
sich durch eine Handlung der Gem Verwaltung als
beeinträchtigt ansieht, das Recht der Beschwerde
bei den Staatsbehörden eingeräumt, ohne daß
damit aber die allgemeine Zuständigkeit der Auf-
sichtsbehörden über ihre oben bezeichneten Grenzen
hinaus ausgedehnt worden wäre.

Gegen die Entscheidung der Aufsichtsbehörde,
durch die ein GemBeschluß wegen Unrechtmäßig-
keit aufgehoben wird, können in Preußen (ZustG
§I 15, 29), Bayern (G v. 8. 8. 78 àa 10); Württem-
berg (GemO a 195 Ziff. 4) und Baden (G v.

14.6. 84 4 4) auch die Verw erichte angerufen
werden.

Kiteratur: Val. die Angaben bei dem Art. Gemeinde

(Allgemeines); außerdem Schriften des Vereins für Sozial-

politik Bd. 120; Adickes, Die sozialen Aufgaben der

deutschen Städte, 1903: Wittmayer, Eigenwirtschaft

der Gem und Individualrechte der Steuerzahler, 1910.
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I. Allgemeine Grundlagen

## 1. Ergebnis der geschichtlichen Entwicklung.
Die Umbildung der Gmd aus einer Rechts= und

Interessengenossenschaft in eine staatsähnliche
Korporation mit öffentlich-rechtlich geordnetem
Aufgabenkreise prägt sich auch in den rechtlichen
Gestaltungen des GV aus. Jene Rechts= und
Interessengemeinschaft, wie sie die frühere Ge-
meinde darstellte, hatte ihre Grundlage in der
ursprünglichen Eigentums= bezw. Nutzungsge-
meinschaft der Mark= oder Gmd Genossen, eines
Gemeinschaftsverhältnisses, dessen Ueberleitung in
in dividuelles Eigentum sich zwar in den
Städten verhältnismäßig zeitig und vollständig
vollzog, das sich jedoch in den Landgemein-
den zugleich mit der Agrarverfassung, mit der es
in engster Wechselbeziehung stand, noch lange be-
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hauptete, wenn auch in mannigfachen, teils durch
den allgemeinen Gang der Rechte und Kultur-
entwicklung, teils durch die regionalen und ört-
lichen Besonderheiten gegebenen Abwandlungen.
Erst die mit dem Eindringen des Römischen Rechts
eingeleitete, mit der Rechtsphilosophie und der
wirtschaftlichen Doktrin des vorigen Jahrhunderts
auf ihren Höhepunkt gelangte Bewegung führte
auch hier zu einer Richtung der Gesetzgebung,
welche sich die Auflösung des alten Ge-
meinschaftsverhältnisses zum Ziel-
punkte setzte. Seit der Mitte des genannten Jahr-
hunderts (s. u. a. die bei Gierke, Das deutsche Ge-

nossenschaftsrecht 1, 663 ange führten Beispiele,
ferner ALRI117, 311) ist es in wachsendem Maße
das Bestreben von Rechtsbildung und Praxis, ein
individuelles und ausschließliches
Eigentum einesteils der GmdGlieder, andernteils
der Gmd als Korporation auszuscheiden.

Nur als eine Zwischenstufe zwischen beiden Ele-
menten hat sich in der Form von Nutzungs-
rechten, welche den einzelnen Gmd Gliedern an
dem Grundeigentum der Gmd zugestanden wur-
den, auf deren immer weitere Einschränkung jedoch
Gesetzgebung und Praxis hinzuarbeiten pflegten,
jenes frühere Gemeinschaftsverhältnis in einem
nach der Rechtsentwicklung in den einzelnen Län-
dern verschiedenen Umfange fortgesetzt (Bürger-
vermögen, Allmende §§5 9ff#). Besonders
rasch vollzog sich, jener früheren Ausbildung des
individuellen Eigentums entsprechend, die Be-
schränkung oder Beseitigung der gemeinsamen
Nutzungsrechte in den Städten. Tiese mach-
ten von der aus dem Gange der Gesetzgebung

für sie erwachsenen größeren Ausschlichlichkeit
ihres Verfügungsrechts über das der Korpora-
tion verbliebene Grundeigentum teils zu ratio-
nellerer finanzwirtschaftlicher Ausnutzung, teils zu
administrativen Zwecken Gebrauch. Die größere
Mannigfaltigkeit der Zweckbestimmung, welche
die administrative Verwendung des GV gerade
in den Städten erhalten hat, war zugleich die
Ursache, daß hier, zumal in den GmdBetriebs-
verwaltungen, sich neue Formen der Benutzung
und Verwertung jenes Vermögens bildeten, deren
den wirtschaftlichen Aufgaben entsprechende recht-
liche Ausgestaltung Gegenstand eines noch fort-
schreitenden Entwicklungsprozesses ist.

##2. Vermögensfähigkeit der Gemeinde (Voll-
streckung). Wie der Staat ist die Gmd Träger
privater und öffentlicher Rechte: erstere sind aus-
schließlich vermögensrechtlicher Natur. Die Um-
grenzung der der vermögensrechtlichen Sphäre
der Gmd angehörigen Beziehungen ist derjenigen
analog, welche sich für den Staat aus dessen Be-
zeichnung als Fiskus ergibt; der an sich zutreffende
Ausdruck „Zemeindefiskus“ kommt in
der amtlichen Terminologie indessen nur verein-
zelt vor. Die dem Fiskus zustehenden Privi-

16| ien pflegen auch den Gmd eingeräumt zuein.

Die Ausübung der Vermögensrechte seitens der
Gmd ist durch ihre öffentlich-rechtliche Stellung
bezw. ihren gemeinwirtschaftlichen Beruf beein-
flußt; nur die formellrechtliche Seite regelt sich
nach den Normen des, Privatrechts. Die Ver-
mögensfähigkeit der Gmd äußert sich in der Be-
fähigung, einmal die auf den Erwerb, die Er-
haltung und Uebertragung bezw. den Verlust be-

züglichen Rechtsgeschäfte vorzunehmen, sodann
aber auch darin, rechtliche Verbindlichkeiten für
die Gmd zu übernehmen. Der Inhalt der gegen
die Gmd zur Entstehung gelangenden Forde-
rungen wird dabei sehr wesentlich durch die Rück-
sichten eingeschränkt, welche auf die dauernde
Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Gmd und
die Verhütung der Ueberbürdung ihrer Mitglie-
der genommen werden müssen.

Die in conereto erforderlich werdende Rege-
lung der Vollstreckung von rechtskräftig
gegen die Gmd festgestellten Forderungen ist
nach der Gesetzgebung der Mehrzahl der deutschen
Staaten Sache eines Einvernehmens, in das die
Gerichtsbehörden sich mit der der Gmd vorgesetz-
ten Staatsverwaltungsbehörde zu setzen haben.
So Preußen (hier gilt noch Allg. Gerichts-
ordnung 124 5 45 Anh. §. 153), Sachsen (Vv.
20. 11. 99 J# 2, 3), Württemberg und
Hessen. In Bayern (A g8PO a 98) und
Elsaß-Lothringen steeht überhaupt nur
der Verw Weg offen. (Näheres bei Fleischmann,

Zwanyzvollstreckung gegen fremde Staaten, 1910
.)

z 3. Arten des Gemeinde-Vermögens. Für
die verwaltungsrechtliche Behandlung ist vor
allem die Gliederung des GV nach der Zweck-
bestimmung von Bedeutung. In dieser Be-
ziehung ist zunächst zu unterscheiden zwischen
demjenigen schon erwähnten G, bezüglich dessen
die Benutzung den GmdMitgliedern zusteht —
Bürger-- Gemeindeglieder vermögen
Allmenden s. 89ff — und dem GV im

engeren Sinne, oft Kämmereiver-
mögen (in Elsaß-Lothringen biens courmunaux)
genannt, über welches auch, was die Benutzung
anlangt, die Gmd verfügt. Letzteres Vermögen
läßt sich wieder scheiden in Verwaltungs-
und werbendes (Finanz-) Vermögen, je
nachdem das betreffende Vermögen unmittelbar
den Aufgaben der Verwaltung dient oder aber
die Bestimmung hat, durch Gewährung eines Er-
trags Finanzmittel für die Führung des Gmd-
Haushalts zu liefern (die bayerische Statistik un-
terscheidet: Rentierendes und nicht rentierendes
Vermögen. S. 7 12). Der Kategorie des Verw-
Vermögens gehören teils solche Objekte an, welche
sich, wie Straßen, Brücken, öffentliche Plätze,
Parks, in der allgemeinen Benutzung des Publi-
kums befinden (res publicae), teils solche, welche,
ohne jedermann zugänglich zu sein, für die Be-
friedigung administrativer Bedürfnisse bestimmt
sind, wie Rathäuser, Bureaulokale, Krankenhäu-
ser, Schulgebäude, Gebäude des Feuerlösch-
dienstes usw. Die Scheidung von Finanz-
und Verwaltungsvermögen ist eine
mehr wissenschaftliche und insofern keine aus-
schlichende, als es einerseits vorkommt, daß Ob-
jekte, welche in erster Linic die Bestimmung der
finanzwirtschaftlichen Nutzbarmachung haben, doch
auch zugleich der unmittelbaren Befriedigung
administrativer Bedürfnisse dienen (Forsten, die
als Parks benutzt werden, Grundstücke, die unter
Vorbehalt der Benutzung für gewisse öffentliche
Zwecke vermictet werden), andererseits manche
der in erster Linie für die Befriedigung administra-
tiver Bedürfnisse bestimmten, ja selbst der dem
öfsentlichen Verkehr zugänglichen Objekte, doch
zugleich auch werbendes Vermögen sind, wie
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Markthallen, Straßenteile, die als Lagerplätze
benutzt werden, Gas= und Wasserversorgungs-
Anstalten; in concreto kann es zweifelhaft sein,
ob der administrative Zweck oder der der Gewin-
nung eines finanziellen Ertrages überwiegt.

Die Terminologie einzelner Gesetzgebungen
unterscheidet auch ein Grundstock= oder
Stammvpermögen, worunter sie die in
Obiekten dauernder Natur beruhende Vermögens-
substanz im Gegensatz zu den aus der Bewirt-
schaftung jener Substanz sowie der Ausübung
öffentlicher Rechte sich ergebenden vermögens-
rechtlichen Beziehungen vorübergehender Na-
tur begreift. Doch ist der Kreis der Objekte, welche
für dem Stamm-= oder Grundvermögen angehörig
erachtet werden, im einzelnen verschieden abge-
grenzt (z. B. Sächs. rev. StO u. LG v. 24.
4. 73 5J§ 9, 10, Bayer. GemO v. 1869 (rechtsrh.)
à 26fund (Pfalz) a 19 ff, Bad. GemO v. 1906

66).
5 4. Erhaltung und Sicherstellung des Ge-

meinde-Bermögens. In der Sicherstellung der
dauernden Leistungsfähigkeit der Gmd zur Er-
füllung ihrer Aufgaben bildet die Erhaltung und
womöglich Vermehrung des GV nach Umfang
und Nutzbarkeit einen wichtigen Faktor. Die Ge-
setzgebungen suchen die Förderung dieses Zwecks
teils durch die im 3 2 erwähnte Gewährung ge-
wisser Rechtsprivilegien an die Gemeinden, teils
und vor allem durch eine angemessene Organi-
sation der Verwaltung des GV und der Aussicht
über dieselbe sicher zu stellen. Bei dem erheblichen
Interesse, mit dem die GmdGlieder an der Ver-
waltung und Nutzbarmachung des GV beteiligt
sind, wird die Gewähr für sachgemäße Bewirt-
schaftung zunächst in der angemessen geregelten,
bezw. möglichst weit bemessenen Mit-
wirkung der Gemeindemitglieder
gesucht; immerhin genügt diese Gewähr nicht für
alle Fälle, und reicht namentlich insoweit nicht
aus, als die Interessen der Einzelnen mit denen
der Korporation in der Verfügung über das GV
in Widerspruch stehen. Diese Kollision tritt ins-
besondere dann scharf hervor, wenn durch Heran-
ziehung des GV zur Befriedigung von der Gegen-
wart angehörigen Bedürfnissen Interessen der
Zukunft in Frage gestellt werden. Zum Schutze
dieser Interessen und derjenigen der Korporation
gegenüber einer mißbräuchlichen Hervorkehrung
der Interessen der Einzelnen und der gegenwärti-
gen Generation überhaupt, bedarf es eines Kor-
rektivs, das in der sachgemäß geregelten Mitwir-
kung der größeren Verbände bezw. des
Staats, welche schon vermöge der an sie bei
mangelnder Leistungsfähigkeit der Gmd heran-
tretenden Ansprüche auf Beihilfe, aber auch hin-
sichtlich der Erhaltung der Steuerfähigkeit der Ge-
meindeangehörigen für höhere Verbandszwecke
interessiert sind, gefunden wird. In Deutschland
ist diese Mitwirkung fast allgemein dem Staat
selbst und seinen Organen, und zwar in neuerer
Zeit da, wo eine Selbstverwaltung ausgebildet
worden, häufig den Organen dieser letzte-
ren vorbehalten worden.

Dieser, ihrem Charakter nach vormundschaft-
lichen Einwirkung treten einzelne besondere Ein-
schränkungen aus allgemein polizeilichen
und Wohlfahrts gesichtspunkten hinzu. Man-
che der Beschränkungen in der Bewirtschaftung
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der Forsten, der Verfügung über Gegenstände
von historischem oder Kunstwert, gehören hierher.
Die Veräußerung von Gegenständen, die einen
besonderen wissenschaftlichen, historischen oder
Kunstwert haben, unterliegt in Preußen der
staatlichen Genehmigung; ebenso ist in Bayern
Genehmigung der vorgesetzten Behörde erforder-
lich, wenn öffentliche Denkmäler oder Bauwerke
von historischem oder Kunstwert verändert oder
beseitigt werden sollen: GemOv. 29. 4. 69 àa 159
Abs 4. S. ferner hess. LGO v. 16. 6. 74 a 47
und StO v. 16. 6. 74 a 48, Els.-Lothr. GemO

v. 1895 5 75. Keine dergl. Bestimmungen in den
württembergischen und badischen Gemeindeord-
nungen. Teils auf Gesichtspunkten dieser Art,
insbesondere der Tendenz der Verhinderung der
Ansammlung von Vermäögen in der toten Hand,
teils auf Anschauungen des Patrimonialstaats
beruhten auch die früheren Beschränkungen der
Gmd im Erwerb von Grundeigentum, von

denen sich vereinzelt Reste erhalten haben.
l[Amortisationsrecht, Denkmal-=
pflege sowie unten §)7.)

Damit der Stand des GV fortlaufend zu er-

sehen ist, werden vielfach Gemeindelager-
bücher geführt, die in einzelnen Gmd, nament-
lich Städteordnungen, gesetzlich vorgeschrieben sind
(z. B. östl. StO in Preußen 9371 a 94 Hess. StO
v. 1874 und a 82 Hess. LGO). Einzelne größere

Städte führen vollständige Vermögensnachweise
und Bilanzen (s. z. B. VII der Etats- und Rech-
nungsgrundsätze der Stadt Königsberg v. 4. 4. 07).

II. Berwaltung

# 5. Die Berwaltung im weiteren Einne.
Verwaltung im weiteren Sinne be-

greift dreierlei Elemente in sich: die laufende
Bewirtschaftung und Nutzbarma-
chung der Vermögensobjekte (sog. Verwaltung
im engeren Sinne), die rechtliche Verfü-
gung über die Vermögens substanz und die
Verwendung der Obiekte bezw. ihres Er-
trags zu Gunsten Einzelner. Nach allen diesen
Richtungen hin pflegt das Verwaltungs-
vermögen eine gesonderte, sich aus der Zweck-
bestimmung bezw. der auf diese bezüglichen
Verwesetzgebung ergebende Stellung einzuneh-
men. Nicht selten sind die betreffenden Ob-
jekte vermöge der Zweckbestimmung dem Rechts-
verkehr entzogen und werden erst mit Aufhe-
bung der letzteren diesem Verkehr wieder zuge-
führt. Aber auch da, wo die Wirkung der Zweck-
bestimmung von minder ausschließender Natur
ist, wird die Verwaltung und Nutzbarmachung des
Obiekts von der Zweckbestimmung wesentlich be-
einflußt. Im nachstehenden werden lediglich die
auf das GV überhaupt und ohne Rücksicht
auf die Zweckbestimmung des Ver-
waltungsvermögens,,deren Wirkungen
der Behandlung innerhalb der Spezialmaterien
vorbehalten bleiben müssen, bezüglichen Grund-
sätze gegeben werden, also diejenigen Grundsätze,
denen das GV im allgemeinen und — abgesehen

von den im Abschnitt III darzustellenden Abwei-
chungen — insbesondere auch das sog. Gmd-

Gliedervermögen unterworfen ist.
§s6. Verwaltung im engeren SEinne. Unter

Verwaltung im engeren Sinne versteht man
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die auf Erhaltung und Nutzbarmachung des
GV gerichtete Tätigkeit. Diese ist Sache des
Emd Vorstandes, welcher jedoch an die durch die
Gmd bezw. GmdVertretung dieser Verwaltung
gegebene Regelung gebunden ist, derselben seine
Direktiven zu entnehmen, sowie in den in den

Gesetzen besonders bezeichneten Fällen eine Be-
schlußfassung der Gmd Vertretung herbeizuführen
hat. Für den Fall, daß die Nutzbarmachung
der Immobilien, bezw. der ihnen gleichstehen-
den Rechte im Wege der Verpachtung er-
folgt, schreiben einzelne Gesetzgebungen vor, daß
solche Verpachtungen öffentlich an den Meist-
bietenden zu geschehen haben, sofern nicht von
der Aufsichtsbehörde aus besonderen Gründen
die Verpachtung aus freier Hand genehmigt
wird. Im übrigen bedarf es zu den im Bereich
der Vermögensverwaltung im engeren Sinne
liegenden Akten der Gem Organe einer Mitwir-
kung der Ausfsichtsbehörde der Regel nach nicht.
(Ausnahmen z. B. Elsaß-Lothr. GO v. 6. 6. 95

8 75 Abs. 2, Ziff. 2.)
Vielfach an die Genehmigung der Auf-

sichtsbehörden gebunden ist indessen der Abschluß
von Vergleichen, die Vornahme einseitiger
Verzichtleistungen und Schenkungen,
nach manchen Gesetzgebungen auch die Anstellung
gerichtlicher Klagen.

Die Genehmigung zu einseitigen Berzichtleistungen und

Schenkungen fordert # 114 der preußischen östl. T v.

3. 7. 91 (nicht die östl. St O). Dagegen findet sich eine ähn-

liche Borschrift in StOfür Hessen-Nassou v. 4. 8. 97 156

und LGO vom gleichen Tage # 78. Auch zur Anstrengung

eines Rechtsstreits ist bei Land Gmd Genehmigung erfor-

derlich. Die rheinische LG# v. 15. 5. 56 1 47 fordert die

Genehmigurg zu Vergleichen und Prozessen über Berech-

tigungen der Gmd oder über die Substanz des G, sowie

zu einseitigen Verzichtleistungen und Schenkungen. Aehn-

lich rh. StOv. 15. 5. 56 Kl 46. Die westf. StO u. LöO

hat dagegen keine derartigen Bestimmungen. In Bayern

ist Genehmigung der Aussichtsbehörde zu freiwilligen Lei-

stungen bei bestimmter Objektshöhe (nach der Größe der

Gmd obgestuft) erforderlich, Gem O v. 1869 a 159 Ziff. 7

und (Pfalz) a 91 Ziff. 7. Aehnlich Bad. GemOv. 1906

* 1724 Ziff. 7. Württemberg hat keine derartigen Be-

stimmungen. Nach der hessischen StO v. 16. 6. 74

à 48 und der LG## v. gl. Tage a 47 ist Staatsgenehmigung

zur Führung von Prozessen und zu Vergleichen ausdrücklich

als nicht erforderlich bezeichnet, dagegen notwendig für

einseitige Verzichtleistungen und Schenkungen. Die Elsfäß.

Gmd O v. 6. 6. 95 wiederum verlangt Genehmigung der

staatl. Aufsichtsorgane bei Verzichtsleistungen (bei Gmd

unter 25 000 Einwohnern 1# 76 Ziff. 8), ferner bei Erhe-

bung von Klagen (außer dringenden Besitzklagen) und

beim Abschluß von Vergleichen. # 75 Ziff. 6.

§ 7. Die rechtlichen Verfügungen über das
Gemeinde-Vermögen teilen sich in solche, die im
Laufe der gewöhnlichen Verwaltung vor-
kommen bezw. zur Erneuerung des in den
Unternehmungen angelegten Betriebska-
pitals dienen und in solche, die Minderungen
oder doch wesentliche Veränderungen der Sub-
stanz in sich schließen. Die ersteren erledi-
gen sich, dem in 95 und 6 entwickelten Prinzip

entsprechend, der Regel nach innerhalb der Zu-
ständigkeit der Gmd Organe, oft nur des Gmd-
Vorstandes. Letztere dagegen, die Verfügungen
über die Substanz des G sind allgemein an die
Erfüllung strenger Voraussetzungen und Formen
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gebunden, was ganz besonders von der Veräuße-
rung von Grundstücken oder Rechten an unbe-

weglichen Sachen gilt; es bedarf hier nicht
nur der Beschlußfassung der Gmd bezw. Gmd-

Vertretung, sondern meist auch der Mitwir-
kung der Aufsichtsbehörde. Was die
Ausführung der Veräußerung anlangt, so pflegt
hier einmal, von ganz außerordentlichen Fällen
abgesehen, die öffentliche Versteige-
rung als Regel vorgezeichnet zu sein. Die

Prüfung der Aufsichtsbehörde hat sich ferner nicht
bloß auf die Notwendigkeit und Nützlichkeit der
Veräußerung zu erstrecken, sondern öfter auch
darauf zu sehen, daß der durch die Veräußerung
zu erzielende Kaufpreis dem Grundstockvermögen
wieder zugeführt werde. Nach einzelnen Gesetzge-
bungensind auch die Veräußerungen be-
weglicher Ocbijekte, vorbehaltlich von Aus-
nahmen, durch Versteigerung an den Meistbie-
tenden vorzunehmen.

Eine besondere Art der Veräußerung ist die
Verteilung an die GmdbMitglieder, die je-
doch bezüglich des Kämmereivermögens regel-
mäßig (Ausnahme: Baden §&amp; 131 GemO v. 1906)
untersagt ist (s. § 8).

In Preußen (l(ältere Provinzen) bedarf es zur Beräu-

ßerung von Liegenschaften oder unbeweglichen Gerechtig-

keiten der Gmd regelmäßig der Genehmigung der Aufsichts-

behörde, deren Funktionen in den #rProvinzen für die

Städte durch den Bezirksausschuß, für die Land Gmd durch

den Kreisausschuß wahrgenommen werden; außerdem

schreiben die StOfürdie östlichen Provinzen sowie die LG6O

und StO für Westsalen und die Rheinprovinz öffentliche

Versteigerung als Regel vor (ALR T. II a 7 1# 35, 36,

St f. d. östl. Prov. v. 30. 5. 53 5 51, StO f. Westf. v.

19. 3. 56 185 48—50, StO f. d. Rheinprov. v. 15. 5. 56 5

45, 46, StLf. Schlesw.-Holst. v. 14. 4. 69 1# 71, für Hessen-

Nassau v. 4. 8. 97 152, LG0O f. Westf. v. 19. 3. 56 1l 63,

Lo f. d. Rheinprov. v. 23. 7. 45 1 95, ZustG&amp;## 7, 24

u. 31, LG für die östl. Provinzen v. 3. 7. 91 11 113—116

und für Schlesw.-Holstein v. 4. 7. 92, für Hessen-Nassau

v. 4. S. 97, Hannover 28. 4. 59 11# 41 ff und Hohenzollernsche

GemO(für Stadt und Land) v. 2. 7.00 1/# 38, 83, 84). In

Bayern wird das Ersordernis der Genehmigung der Re-

gierung zur freien Veräußerung von Roealitäten und Rechten

dadurch bedingt, daß der Wert des betr. Obiekts eine be-

stimmte Summe übersteigt, die je nach der Seelenzahl der

Gmd verschieden abgestuft ist (Gem O für das rechtsrhein.

Bapvern a 159, für die Pfalz a 91). In Sachsen ist für

alle Verminderungen des Stammvermögens Genehmigung

der Aufsichtsbehörde vorgeschricben, überdies erfordern in

Land Emd Veräuserungen von Gmdgrundstücken Geneh-

migung der Amtshauptmannschaft nach Anhörung des

Bezirksausschusses (Rev. LGO 1 9, 96 usw., Rev. StO 19).

In Württemberg bedarf es zur Veräußerung von

Gmd Grundstücken der Genehmigung der Reg Behörde, wenn

der Wert in Gmd 1. Klosse 5000 Mk., in Gmd 2. Klasse

2000 Mk. und 3. Klasse 1000 Mk. übersteigt. In den größe-

ren Stadt Gmd und Amtskörperschaften aber nur, wenn der

Wert 10 000 Mk., in Stuttgart, wenn er 30 000 Mk. über-

steigt; ferner bei Verwendung eines Grundstockkapitals pp.

öu Ausgaben der laufenden Verwaltung. a 15 u. 25, 40

des G betr. die Verwaltung der Gmd, Stiftungen und

Amtskörperschaften v. 21. 5. 91. In Baden bedürfen

nach G v. 19. 10. 06 1 172dder Staatsgenehmigung alle

Veräußerungen des unbeweglichen Bermögens über 2000

Mork (ebenso die Verteilung desselben sowie die Art der

Verteilung und alle Abänderungen im Allmendgenuß),

sowic alle Verwendungen des Grundstockvermö-
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gens zu laufenden Bedürfnissen. Im Großherzogtum

Hessen erfordert die Beräußerung von Gmd rund-
stücken staatliche Genehmigung (L v. 1873 1 47, StO

 48). In Elsaß= Lothringen bedarf die Veräuße-

rung, Berpfändung von Grundstücken und Wertpapieren,

Kunstgegenständen pp. der Genehmigung durch den Be-

zirksprasidenten (GemCfür Els.-Lothringen v. 6. 6. 95 1 75).

58. Berwendung zu Gunsten Einzelner. Das
Gist, soweit es nicht unmittelbar für die Zwecke
der Verwaltung in Anspruch genommen ist, bezw.
als Bürgervermögen in der Benutzung der Gmd-
Glieder sich befindet, bestimmt, im Interesse der
Korporation finanziell nutzbar gemacht zu
werden. Hieraus folgt, daß der Ertragin die Gmd-
Kasse fließt und eine Verwendung zum Besten der
einzelnen Mitglieder unzulässig ist. Der Konse-
quenz dieses Prinzips und der öfsentlich-rechtlichen
Aufsassung von der Gmd entspricht es, daß auch
die Verwendung der Ueberschüsse zum Vorteil der

einzelnen Mitglieder nach der Mehrzahl
der Gesetzgebungen ausgeschlossen ist.
Im Gegensatz zu dieser Auffassung haben sich in
den Landesgesetzgebungen des südlichen und west-
lichen Deutschlands, wohl in Wechselbeziehung
zu dem größeren Umfange, in dem hier ungeteiltes
(zmdEigentum sich behauptet hat, Ueberreste der
früheren, vorwiegend privatrechtlichen Auffassung
insofern erhalten, als unter gewissen Voraus-
setzungen, zu denen insbesondere die nachge-
wiesene Deckung der Sicherstel-
lung aller Gemeindebedürfnisse
gehört, eine Verteilung des Kämmecrei--

vermögensoderdesEtats-Ueberschusses
an die Einzelnen stattfinden kann. Die Vor-
aussetzungen solcher Verwendung sind in den
Gesetzgebungen verschieden geregelt; die meisten
stimmen darin überein, daß die Zulassung von
einer nur auf Grund sorgsamer Prüfung durch

die Aufsichtsbehörde zu erteilenden Genehmi-
gung abhängig gemacht ist.

Eine Verwendung von Nutzungen des Kämmereivermö-

gens zum Vorteile der einzelnen Gmo lieder ist unzulässig

in Treußen alten Bestandes; dagegen gestattet die

naissauische Gem D v. 26. 7. 54 5f 44 (aufrechterhalten durch

*54 der h. nals. StO v. 1897 5 54 und der h. nass. Lo

v. 1897 1 40), die Hälfte des nach Bestreitung der Gmde-

dürfnisse und etwaiger Verwendungen zu kirchlichen Zwecken

noch verbleibenden Ueberschusses entweder zum Grundstock.

vermögen zu schlogen oder unter die Gmd Bürger zu ver-

teilen, wenn dies die Erhebung einer GmdSteuer in den

nächsten Jahren nicht zur Folge hat und mindestens die

andere Hälfte für künftige größere Ausgaben zu Kapital zu-

rückgelegt wird. Der a 31 der GemLfür das rechterheinische

Bayern v. 29. 4. 69 bezeichnet die Verteilung von Ueber-

schüssen an die Gmd Bürger „nur dann als zulässig, wenn

alle Gmd Bedürfnisse ohnec Erhebung von Gmdumlagen und

örtlicher Verbrauchssteuer gedeckt sind und wenn größere

Ausgaben für außerordentliche Bedürinisse nicht in Auesicht

stehen“. a 27 a. a. O. läßt serner die Verteilung des Grund-

stockvermögens nur bei Gmd Gründen zur Förderung der

landwirtschaftlichen Kultur und nur gegen Auflegung eines

zum 25fachen ablösbaren Grundzinses zu, wenn / der Gmd-

Burger zustimmen und diese zugleich mehr als die Hälfte der

Grundsteuer entrichten. In Sachsen kann Bürger- und

Gmdt'sliedernutzungsrechten entsagt, auch können diese Rechte

auf die Stadt GEmd übertragen werden durch Beschluß von

St:adtrat u. Stadtverordneten (RevSt v. 1873, 18 11 u. (8.

Für Land Gmd (. &amp; 11 der RL GT- v. 1873). Das württem-

vergische Verw.--Ed. v. 25. 9. 1819 4 42 gestattet die Ver-

 ——————–

teilung von Ueberschüssen nur dann, „wenn alle Schulden

der Gmd abgetragen sind, für sämtliche Bedürfnisse derselben

hinreichend gesorgt ist und persönliche Abgaben und Dienste

von den Gmd Genossen nicht erhoben werden“. Nach a 15

Ziff. 9 G v. 21. 5. 91 ist zu einer derartigen Verteilung

die Genehmigung der Reg Bchörde erforderlich. Nach der

badischen Gem v. 1906 3 102 „sind die nach gesetzlicher

Bestreitung der Gmd Bedürfnisse noch vorhandenen Ueber-

schüsse zur Schuldentilgung zu verwenden, und wenn keine

Schulden vorhanden, zu Kapital anzulegen; die Größe der

Kapitalanlage richtet sich nach dem Werte der Gmocße-

bäude, welche durch ein Unglück zerstört werden können oder

wenigstens nach dem, was den höchsten Wert hat und nach

den wahrscheinlichen Kosten, welche Naturereignisse, denen

das Gmd Gut auggesetzt ist, außergewöhnlich veranlassen

können". Bleibt alsdann noch ein Ueberschuß, so kann die

Emd Versammlung dessen Verteilung, jedoch nur nach

Köpfen, beschließen. Eine Verteilung von Gmd Gut ist

ebenfalls nur unter ähnlichen Voraussetzungen zulässig

4## 131 ff. In beiden Fällen ist ouch hier nach 3172d Staats-

genehmigung erforderlich.
Was das Grundstock. und Stamm-

vermögen anbelangt, so ist mehrfach aus-
drücklich bestimmt, daß es nur ausnahmsweise
zu laufenden Zwecken Verwendung finden darf
(z. B. Bad. GemO v. 1906 f 66).

III. Gemeindegliedervermögen, Interessenten-
vermögen, Stiftungen

 5s# 9. Abgrenzung. Das Gemeindeglie-
dervermögen (in den Städten Bürger-
vermögen genannt, sonst Allmende, Gemein-
heit usw.) ist nicht identisch mit dem G# Das
Eigentum an ihm wird zwar auch als der Gmd
zustehend betrachtet. Die GmdGlieder aber oder
einzelne Gruppen von ihnen (z. B. Grundbe-
sitzer usw.) haben auf Grund ihrer Gmd Zugehö-
rigkeit ein Nutzungsrecht an dem Vermögen.
5s 68 der preuß. östl. LG#O definiert das Gmd-
Gliedervermögen als „diejenigen Vermögens-
gegenstände, deren Nutzungen den Gmd Angehö-
rigen oder einzelnen derselben vermöge dieser
ihrer Eigenschaften zukommen".

Die Umwandlung von Kämmereivermögen in
Gmd Gliedervermögen und umgekehrt ist nicht
grundsätzlich unmöglich. So gestattet die östl. LGO
v. 1891 &amp; 69 in Preußen eine Umwandlung
des ersteren in letzteres, „wenn die Gmd schulden-
frei ist und durch eine solche Veränderung weder
die Einführung neuer GmdAbgaben noch auch
die Erhöhung bestehender für absehbare Zeit er-
forderlich wird“ und das umgekehrte — aber nur

mit Genehmigung des Kreisausschusses — mit

der Einschränkung, daß Nutzungerechte, welche
nicht den sämtlichen sondern nur einzelnen Gmd-
Gliedern oder Einwohnern, als solchen, zustehen,
durch Gmdheschluß den letzteren wider ihren
Willen nicht entzogen oder geschmälert werden
dürfen (anders östl. StOv. 1853 K 49).

Da der Rechtstitel des Nutzungsrechts am

Gin Gliedervermögen einöffentlich -recht-
licher ist, ist der ordentliche Rechtsweg bei
Streitigkeiten ausgeschlossen, und da, wo eine
Verwaltungsgerichtsbarkeit, wie in Preußen, be-

steht, nur das Verweschlußverfahren mit nach-
folgendem Verw Streitverfahren zugelassen. Der
ordentliche Rechtsweg ist dagegen zulässig bei
dem
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2. ebenfalls vom GV getrennt zu halten-

den Gemeindbdeinteressentenvermö-
gen (O##5, 163), an dem die Gmd Angehöri-
gen oder gewisse Gruppen derselbennicht als
Gmd Angehörige, sondern als Inhaber eines
privatrechtlichen Teitels berechtigt sind,
wenn die Erlangung dieses Titels auch mit Vor-
gängen zusammenhängt, die die Gmd als solche
angehen (z. B. Separationsinteressenten bei
Auseinandersetzungen (VI, Eigentümer der Grund-
stücke eines gemeinschaftlichen Jagdbezirks, Mit-
glieder einer sog. Realgemeinde). S. auch à 27
der bayerischen GemO (Pfalz) und a 36
der bayerischen Gem) (rechtsrheinisch).
 10. Gemeindegliedervermögen (Bürger-

vermögen, Allmendgut usw., in Elf.-Lothr. biens
patrimoniaux). In der Natur des GG# als eines
unverteilten und daher für die gemeinsame Nut-
ung der Gmdlieder oder gewisser Klassen der-

selben verfügbar gebliebenen Restes des ursprüng-
lichen Gesamtvermögens ist es begründet, daß bei
der Regelung der Nutzung noch in mancher Hin-
sicht die im Ortsgebrauch erhaltene alte Dorf- und
Agrarverfassung fortwirkt. Für diese Regelung
ist daher nach der Mehrzahl der Gesetzgebungen
nächst den vorhandenen Privatrechtstiteln das
örtliche Herkommen entscheidend, in
dessen Ermangelung erst die von der Gesetzgebung
subsidiär aufgestellten Normen platzgreifen.
In der Regel bringen diese die Beteiligung an den
EmdNutzungen in Wechselbeziehung zu dem poli-
tischen Bürgerrecht und bestimmen, daß der An-
teil für jedes Mitglied der Orts= oder Bürger Gmd
der gleiche sei. Die hiernach auf den einzelnen
fallende Nutzung hat indessen nur die Natur einer
prekären Beschränkung des der Gmd zustehenden
Eigentums, wie dies von allen deutschen Gesetz-
gebungen im Prinzip festgehalten wird. Aus
solchem Charakter des Gmdliedervermögens
iehen nun die Gesetzgebungen zunächst die Kon-

sequen,, daß für die Bewirtschaftung desselben,
ebenso wie für die des Kämmereivermögens, in
erster Linie der Grundsatz der Nachhaltig-
keit maßgebend ist, und daß die Beteiligten sich
die hierdurch gegebene Einschränkung ihres Nut-
ungsrechts gefallen lassen müssen. Sie müssen

sach sogar meist einer wirtschaftlich für notwendig
oder nützlich erachteten Verminderung der Nut-
zungsart auch dann fügen, wenn sich hieraus eine
Schmälerung ihrer Anteile ergibt. Auch darin
besteht zwischen den Gesetzgebungen im allgemei-
nen Uebereinstimmung, daß die Gmd, sofern es
zur Bestreitung ihres Verwaltungsauf-
wandes des Zurückgreifens auf die Einkünfte
des GG bedarfs, die Herabsetzung der Nutzungs-
anteile oder selbst die gänzliche Beseitigung der
Nutzung zu beschließen befugt ist. Ebenso ist es
ihr gestattet, den Wert der Nutzung durch Erhe-
bung einer Abgabe bezw. eines Eintrittsgeldes
(event. auch beider nebeneinander) von den Be-

rechtigten, Auflagen, für welche Höchstbeträge
bestimmt zu sein pflegen, einzuschränken. Zu-
weilen ist eine Heranziehung der Nutzungen des
GGBV zu Auflagen dann vorgeschrieben, wenn die

Gmdumlagen einen bestimmten Prozentsatz der
Staatssteuern übersteigen (so in Baden, GemO
v. 1006 5§8 68, 81). In Rücksicht darauf, daß es
sich bei allen diesen Beschlüssen um in die Inter-
ir#teils der Gmd, teils der Nutzungsberechtigten

tiefeingreifende Fragen handelt, ist für dieselben
regelmäßig nicht bloß die Zustimmung der Gmd
bezw. ihrer Vertretung — meist unter Zuziehung
der Autzungsberechtigten oder unter der Forde-
rung eines bestimmten Mehrheitsverhältnisses —,
sondern auch die Genehmigung der Aufsichts-
behörde vorgeschrieben. Derartige Beschlüsse
haben zumal in den Städten zu einer Verminde-
rung des Umfangs des BürgerlGmdGlieder-)ver=
mögens geführt, wie denn im allgemeinen die
Richtung der Gesetzgebung und Verw Praxis der
Institution des Bürgervermögens wenig günstig,
insbesondere einer weiteren Ausdehnung
der Nutzungen durchaus entgegen gewesen
ist, eine Tendenz, die hier und da in Verbotbestim-
mungen Ausdruck gefunden hat. Dem Kämmerei=
vermögen stellen einzelne Gesetzgebungen das
Bürgervermögen (Gmdliedervermögen) auch
darin gleich, daß sie eine Verteilung des-
selben untersagen, während andere Ge-
setzgebungen solche unter gewissen Voraussetzun-
gen als zulässig bezeichnen.

In Preußen z. B. ist eine Verteilung auch beim

Bürgervermögen ausgeschlossen, dagegen dürfen die Gmd

durch Beschlüsse mit der erforderlichen Genehmigung

die Nutzungen behufs Deckung von Lasten oder Ausga-

ben der Gmd einschränken bezw. das Bürgervermögen

unter Abfindung der Nutzungsberechtigten in Kämmerei-

vermögen verwandeln (Min B v. 12. 10. 56 (MBliB 754),

Erkenntnis des Gerichtshofs für Kompetenz-Konflikte v.

21. 11. 57 [MliV von 1857 S74)] und v. 14. 11. 74 „Mliß

1875 S 45)) (vgl. u. o. in Preußen östl. StOv. 30. 5. 53

4149. 50, Westf. StOv.19. 3. 56 14 48, 49, Rhein. StO

v. 15. 5. 56 # 45, 40, Schlesw.-Holst. StO v. 14. 4. 69

6 5 und 20. Hess. StOv. 4. 8. 97 5#5 52—54, Hann. StO

v. 24. 6. 58 5l 20, Frankfurt a. M. GB v. 25. 3. 67 1#59,

60). Auch hinsichtlich der Landgemeinden ist der Gegen-

stand gesetzlich geregelt (östl. LGOv. 3. 7. 91 1## 69, 70

für Schlesw.-Holst. v. 4. 7. 92 1#B 69, 70, Hessen-Nassau

v. 4. 8. 97 4## 3, 40, Westfalen v. 19. 3. 56 55 51, 53, Rhein-

provinz v. 23. 7. 45 31 17, Hannover v. 28. 4. 59 # 60). Eine

besondere Sorgfalt hat in neuerer Zeit die Gesetzgebung

der süddeutschen Staaten der Behandlung des Bür-

gervermögens zugewendet, indem sie namentlich die Vor-

aussetzungen und den Umfang der Teilnahmerechte, die Be-

fugnis der Gemeinde zur Beschränkung der Nutzungs-

rechte und, soweit sie eine Verteilung des Bürgervermögens

zulassen, Boraussetzungen und Formen dieser Verteilung

einheitlich regeln. Die Teilnahme berech tigung wird
im allgemeinen an das Bürgerrecht geknüpft; die Teil-

nahmerechte sind gleiche; das Recht, nicht auf einem

Privatrecht ruhende Nutzungsrechte zurückzuziehen,
wird den Gmd bei Einhaltung gewisser Formen gewähr-

leistet. Die Berteilung erachtet die bayerische

GemO zur Foörderung der landwirtschaftlichen Kultur

gegen Auflegung eines im fünfundzwanzigsachen Betrage

ablösbaren Grundzinses zum Besten der Gemeindekasse für

zulässig, wenn dem Antrage auf Teilung und Festsetzung

des Grundzinses mindestens drei Vierteil der Gemeinde-

bürger zustimmen und wenn die Zustimmenden zusammen

mehr als die Hälfte der Grundsteuer entrichten, mit welcher

die sämtlichen Gmd Bürger und Heimatberechtigten, sowie

die außer denselben zur Teilnahme berufenen Personen

in der Gmd veranlagt sind. Denjenigen, welche in der Ge-

meinschaft ihrer Anteile zu bleiben wünschen, sollen die-

selben im Zusammenhange zugemessen werden (a 27).

In Bayern hat ferner das im a 33 der Gem für die

Landesteile diesseits des Rheins zum Ausdruck gelangte
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anderweitige Fassung des gedachten Artikels festsetzende G

v. 14. 3. 90 betreffs seiner Anwendung eine engere Be-

Grer zung erfahren. In der Fassung der Gem v. 29. 4. 69

enthält der Artikel lediglich den Satz, daß auf den Gmd Ver-

band sich gründende Rechte auf Gmd Nutzungen, welche auf

einem Hause oder Grundstücke ruhen, hiervon nicht getrennt

werden können; die neue Fassung schränkt diesen Satz durch

den Zusatz „in der Regel“ ein, eine Einschränkung, die durch

die folgenden Absätze ihre nähere Erläuterung sindet. Hier

bheißt es: Ausnahmsweise konn aus triftigen Gründen die

Uebertragung auf ein innerhalb derselben Gmd Markung

çgelegenes Haus mit Zustimmung der GmdVertretung durch

die der Gmd vorgesetzte VerwBehörde gestattet werden.

Eine Häufung von Nutzungsrechten, wodurch mit einem

Hause mehr als ein volles Nutzungsrecht verbunden wird,

desgleichen die Zerstückelung eines Nutzungsrechts in Bruch-

teile kann nur von dem Staotsministerium des Innern ge-

stattet werden. Wird ein Haus, auf welchem ein oder meh-

rere Gmd Nutzungsrechte ruhen, durch Brand oder ein an-

deres Naturereignis zerstört oder abgebrochen oder für einen

öffentlichen Zweck abgetreten und wird die bisherige Wohn-

stätte auf einem anderen Grundstücke des Berechtigten,

welches in derselben Gmd Bermarkung gelegen und mit wel-

chem ein Nutzungsrecht nicht verbunden ist, wieder ausge-

richtet, so ist die Uebertragung der auf dem bisher berechtig-

ten Hause haftenden Nutzungsrechte auf das neue Haus

durch die vorgesetzte Berw Behörde zu gestatten. Der ge-

meindlichen Zustimmung bedarf es in diesem Falle nicht.

Im württembergischen G ülber die Gmdnge-

hörigleit v. 16. 6. 88 — val. a 39 Abs 2 —ist eine

Berteilung nicht zugelassen, dagegen läßt die badische

GemO die Teilung unter gewissen Einschränkungen zu,

insofern sie von der Gmd auf den von einer genügenden

Anzahl von Gemeindebürgern gestellten Antrag mit einer

Mehrbeit von drei Vierteln aller stimm fähigen Bürger be-

schlossen wird (18 113 ff, 131 GemOv. 1906). S. auch Ges.

v. 31. 7. 04 betr. die Gemeindesteuer und den Allmende-

genuß, welches eine Erleichterung der Umwandlung des

Allmendegenusses im öffentl. Interesse ein führten. S.

serner hessische St0O v. 1874 a 114 ff und LG0 v.

1874 a 89 ff. Sächsische Rev. StO v. 1873 1 11, L00

* 11, Clsaß= Lotbringen Gem v. 6. 7. 95 1l 54.

# 11.
schafts-) und Stiftungsvermögen. Das nur ge-

wissen Kategorien der GmdGlieder gehörige Ver-
mögen (Interessentenvermögen), so-
wie das Vermögen der innerhalb der Gmd be-
stehenden Korporationen und Stif-
tungen gehäört ebenfalls nicht zum GV. Nicht
selten weisen jedoch privatrechtliche Titel, als
Stiftungsurkunden, Verträge usw., oder Be-
schlüsse der betreffenden Korporationen der Gmd
eine Beteiligung an der Verwaltung des
betreffenden Vermögens zu. Aber auch für den
Fall, daß es an solchen Bestimmungen fehlt,
pflegt je nach dem Interesse, welches die Gmd
mit Bezug auf die Zweckbestimmung des Vermö-
gens teils an der Erhaltung seiner Substanzz, teils
an der Bewirtschaftung und Nutzbarmachung hat,
durch gesetzliche Vorschrift ihr bezw. ihren Orga-
nen ein entsprechender Einfluß eingeräumt zu
sein. Dies findet namentlich auf das Vermögen
solcher Korporationen und Stiftungen Anwendung,
welche im Aufgabenkreise der öffentlichen Verwal-
tung belegene Zwecke verfolgen. Insbesondere
die Stiftungen zu Armen= und Unterrichts-
zwecken gehören hierher. Aehnliches gilt von dem
Sonder vermögen, das den einzelnen zu einem

Gmd Verbande vereinigten Ortschaften gehört.
v. Stengel-Fleischmann, Wörterbuch 2. Aufl. II.

Interessenten-, Korporations-- (Ort-
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Ebenso wie Arten und Zwecke des unter vor-
stehenden Bezeichnungen zusammengefaßten Ver-
mögens, geht seine rechtliche Behandlung
durch die Gesetzgebung der deutschen Staaten aus-
einander (s. u. a. Dekl. v. 26. 7. 47, GS 327 82;

Hessen-Nassau Vv. 13.5.67, GS716 55; GemTO
v. 5. 4. 69 GS 526 5 3; bad. G v. 5. 5. 70, die

Rechtsverhältnisse und die Verwaltung der Stif-
tungen betr.). Besondere ausführliche Bestim-
mungen über die Verwaltung des Stiftungs-
vermögens finden sich im württember-
gischen Gesetz betr. die Verwaltung der Gmd-
Stiftungen und Amtskörperschaften v. 21. 5. 91
a 43 ff, bayerische Geme (rechtsrh.) a 65 ff,
106, 153 (Pfalz), a 49 ff, 67, 69.

IV. Statistisches

512. Eine genaue statistische Ermittelung des
GV hat bisher für ganz Deutschland nicht
stattgefunden. Doch darf angenommen werden,
daß namentlich durch die Anlage von städtischen
Gas-, Elektrizitäts-, Wasserwerks-, Schlacht= und
Viehhof-, Kühl-, Kanalisations= und Entwässe-
rungsanlagen, Markthallen, Talsperren, Klein-
bahnen usw. die Höhe des GV sich in neuerer
Zeit erheblich gesteigert hat. 1907 betrugen nach
der Denkschrift zur Reichsfinanzreform die Rein-
einnahmen aus derartigen GmoWerken in den
Ortschaften mit mehr als 10 000 E. allein ca.
50 Mill. Mark (507 Mill. Einnahmen und 452
Mill. Ausgaben). Die Reineinnahme der Käm-
mereiverwaltung in diesen Gmd betrug daneben

61 Mill. Mk. (116—55 Mill. Mk.), Denkschr. I
S 690 und 707. Jaffé berechnet (3 f. Soz. Wiss.
1908 S 430) das Anlagenkapital aller wirtschaft-
lichen Unternehmungen der deutschen Städte
auf 3—4 Milliarden Mk. Die Städte der Rhein-
provinz allein hatten (nach Most, Schuldenwesen
der deutschen Städte 1909 S14 f) 700 Mill. Mk.
in derartigen Anlagen investiert.

1. Was Preußen anbelangt, so sind der preu-
Kßischen Statistik folgende Ziffern zu entnehmen:
Das Kapitalvermögen der 489 preußischen Land-
kreise betrug nach dem Stande am 31. 3. 04
78 Mill. Mk. in Wertpapieren und 11 Mill. Mk.

in bar, während sich die ausstehenden Forderun-
gen einschließlich der Geschäftsanteile an Unter-
nehmungen, der verzinslich angelegten Bestände
und der Hypothekenforderungen auf 78 Mill. Mk.
stellten. Durch den Gesamtkapitalbetrag von
167,8 Mill. Mk. fanden rund 470% der Schulden
Deckung. Vom Grundvermögen ist nur der Be-
sitzstand am 31. 3. 04 zuverlässig ermittelt.
Er stellte sich auf 2148 bebaute Grundstücke,
51 321 km Chausseen und Wege, 42,6 km Kanäle,
8599 ha land= und forstwirtschaftliche Flächen,
3704 ha Seen und Flüsse usw.

Das Kapitalvermögen der preußischen
Städte und größeren Land Gmd betrug nach dem
Stande am 31. 3. 06: 557,14 Mill. Mk., wovon.

529,3 Mill. Mk. auf sämtliche preußische Städte
(1279) und 27,8 Mill. Mk. auf (89) größere Land-
Gmd entfielen. Von jenen 557,14 Mill. Mk.
waren 104,55 Mill. Mk. bar vorhanden und

120,69 Mill. Mk. in Wertpapieren angelegt,
während der Rest auf Forderungen entfiel. Und
zwar kamen auf Hypothekenforderungen 111,90
Mill., Sparkassenguthaben 62,71 Mill., Kapital-

8
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beteiligung an Unternehmungen 12,88 Mill.,

Bankguthaben und sonstigen verzinsl. Forde-
rungen 89,90 Mill. Mk. Sonstige Forderungen
45,25 Mill. Mk. Die Gmd Berlin besitzt ein
Grundstückvermögen von  Milliarde, während
ihr gesamtes Aktivvermögen (ausschließlich Brük-
ken, Plätze, Straßen und Dotationen) rund 800
Mill. Mk. beträgt. Das Kapitalvermögen wurde
1906 mit rund 65 Mill. berechnet.

2. Genauere statistische Ziffern über das GV be-
stehen für das Königreich Bayern. In der
bayerischen Finanzstatistik unterscheidet man sog.
rentierendes und unrentierendes Vermögen und
bezeichnet als ersteres: Kapitalien, Waldungen,
andere Grundstücke, sowie Gebäude und Rechte,
soweit dieselben einen Ertrag liefern, während
das nicht rentierende Vermögen aus den unver-
inslichen Kapitalien, den keinen Ertrag abwer-
enden Grundstücken, sowie den Gebäuden und

Rechten ohne Rente bestehen (Mobiliarvermögen
ist nicht einbegriffen). Das gesamte Aktivvermö-

gen der bayerischen Gmd steigerte sich von 1889
is 1906 von 521 664 122 Mk. auf 1 253 030 693

Mark. Von letzterer Summe entfielen 869,1 Mill.
auf das — überhauptinschneller Steigerung be-
griffene — rentierende und 383,9 Mill. auf das

nicht rentierende Vermögen. Der weitaus größte
Teil des rentierenden Vermögens entfiel auf
Grundbesitz und zwar (1906) 181 Mill. Mk. auf
Wald, 301,5 Mill. auf sonstigen Grund und Bo-
den, 275,2 Mill. auf Gebäude und 111,3 Mill.
auf Kapitalien. Beim nicht rentierenden Ver-
mögen erscheint dagegen der Gebäudebesitz am

öchsten (230,1 Mill. Mk.), während auf Grund-
esitz 135 Mill. Mk., Kapitalien 13 Mill. Mk.,

Rechte 5,8 Mill. Mk. entfielen. Die Stadt Mün-
chen hatte 1906 ein Vermögen von 336,3 Mill. Mk.

8. In Sachsen vermehrte sich das Vermögen der Städte

mit mehr als 25 000 E. von 1847—1900 wie folgt:

in 1000 Mk.

Vermögen
Stammvermögen überhaupt

1847 1859 1900 1900

Leipzig 17 152 22 526 111 941 131 898

Dresden 6 129 8 415 68 396 121 230

Chemnitz 1 194 1 489 11 946 46 912

5 weitere Städte 14 3808 17 132 88 575 72 166

Nach dem stat. Jahrb. für das Großherzogtum Baden

betrug in Mill. Mk.

Gemeinde-
das Gemeindevermögen schulden

in den Ge- landw. Be- aussteh. Son-
Jahren bäude Grund= triebe Kapi- stiges Sa.

stücke (Gaspp.) tal
1897 90 246 86 34 37 448 214

1901 113 248. 68 60 45 534 214

1906 156 250 106 69 56 637 601

Der Reinwert der Bürgernutzungen betrug in

Mark

a) in den der Städteordnung unterstehenden Gemeinden

1899 90 493

1908 84 928

b) in den nicht der Städtcordnung unterstehenden

Gemeinden

1899 —

1905 7 165.777

1908 7 131 685

4. In Hessen stleg der Kapitalbetrag des Gem Vermögens

sämtlicher Gem von 1875—1905 wie folgt in 1000 Mk.

16875: 154 378, 1884: 188 529, 1893: 228 930 190:

810 122, 1905: 867 147. Von letzterer Summe entfielen

in 1000 Mk. auf Waldungen 80 750, Feldgüter usw. 72 671,

Gebäude usw. 138 869, Nutzbare Rechte 30 623, Aktiv-

forderungen 44 234.

Kiteratur: AußerdenAngabenimTexte:Glerke,
Deutsches Privatrecht 1895/1905; Schön, Das Recht der

Kommunalverbände in Preußen, 1897 S 210 ; Seydel

Stä 1885—94; Die Darstellungen des Staats- und Berw-

Rechts für die einzelnen Staaten und die Systeme der Fi-

nanzwissenschaft; Lindemannu. Südekum, Kom-

munales Jahrbuch, seit 1908; Silbergleit, Pren-

bens Städte, 1908; 8 des Kal Bayerisch. Stat. Landes-

amts Jahrg. 1909 Heft 1 (Finanzstot., der bayerischen Gmd);

Breußische Stat. Korrespondenz v. 28. 11. 08 Nr. 44 und

v. 23. 1. 09 Nr. 4; Z des Kal stat. Landcsamts 1910, IV.

Abteilung, Dos Kapitalvermögen der preuß. Städte und

größeren Lend GEmd nach dem Stonde v. 831. 8. 06;

Neefe, Stat. Jahrb. deuscher Städte.

D. Schwan (v. Reitzenstein).

II. Gemeinbeabgaben

[Abg — Abgabe; St — Steuer!

 # 1. Begriff. Arten. Unter GemAbg versteht
man solche Geldleistungen, die von der Gemeinde
kraft öffentlichen Rechts zur Deckung der Gem-
Ausgaben zwangsweise erhoben werden. Die
Hauptarten von Gem Abg sind Gebühren, Bei-
träge und Steuern.Nichtdahin gehören da-
her einmal alle privatwirtschaftlichen und auf pri-
vatem Rechtstitel beruhenden Leistungen an die
Gem, ferner nicht die — wenn auch auf öffent-
lichem Rechtstitel beruhenden — Natural-

dienste und leistungen ( Gemeindedienste unten
S. 1371. Auch nicht Anleihen (Freiwilligkeit).

Mit fortschreitender Geldwirtschaft und ge-
steigerten Anforderungen an die Tätigkeit der
GemOrgane und an die Leistungen der Gem An-
stalten haben auch die Gem Abg gegenüber den
privatrechtlichen Einnahmequellen und den Na-
turaldiensten fortwährend an Bedeutung zuge-
nommen. Dabei treten besonders die steuer-

lichen Abgaben immer mehr hervor, wenn-
gleich in neuerer Zeit, infolge Uebernahme grö-
dzerer gewerblicher Betriebe und Verkehrsan-

l

stalten (Gas-, Elektrizitätswerke, Tram-, Klein-
lbahnen usw.) gewisse privatwirtschaftliche Ein-
nahmen wieder eine größere Bedeutung gewon-
nen haben und auch, namentlich nach Vorgang des
preußischen Komm AbgG, den Gebühren
und Beiträgen wieder größere Aufmerk-
samkeit geschenkt wird.

In der formalen Reihenfolge der Deckungs-
mittel behaupten allgemein die Gebühren und
Beiträge vor den St den Vorrang, indem auf
die Aufbringung des Bedarfes sowohl der einzel-
nen VerwzZweige als des Gem Haushalts im all-
gemeinen durch St nur insoweit zurückzugreifen
ist, als solcher aus dem Ertrage der Gebühren nicht
bestritten werden kann; in theoretischem Sinne
erscheinen daher die St als das subsidiäre
Element.

Von den St sind es in Deutschland die direkten
St, welche weitaus das Uebergewicht über die
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